
Beschluss:                                         
 

1. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) weist den gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) an, in der Gesellschafterversammlung der 
Zoologischer Garten Halle GmbH die folgenden Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages zu beschließen: 
 

a.) In § 2 Abs. 5 wird folgender Satz 5 eingefügt: 
 

„Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.“  
 
b.) § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

„Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die 

eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von 

den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Halle 

(Saale) in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.“  

 
 

2. Der gesetzliche Vertreter der Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) wird ermächtigt, 
alle zur beschlussgemäßen Umsetzung notwendigen Erklärungen abzugeben 
einzuleiten. 
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